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2. Bekanntmachung des Miniſleriums des gultus und

Unterrichts .
( Vom 20. Juni 1919 . )

Den Vollzug der Verfaſſung betreffend .

SchVoOBl . Nr . 18.

Aufgrund unſerer Verhandlungen mit dem Verfaſſungs⸗
ausſchuß des Landtags über die Einwirkung der § 8 11 und 19

der Verfaſſung auf das Schulgeſetz geben wir bekannt :

Zu § 11 der Verfaſſung .

1. Die Beſtimmungen in 8 33 Abſ . 2 und 3 des Schulgeſetzes

ſind durch § 11 in Verbindung mit § 65 der Verfaſſung mit dem

Tag des Inkrafttretens der Verfaſſung , d. i. mit dem 9. Mai

If . Is . , außer Geltung getreten .
Die Beſtimmung in § 121 Ziffer 1 B. G. ſteht mit der Ver⸗

faſſung nicht in Widerſpruch . Dabei kann aber die Verehelichung

als ſolche und für ſich allein noch keinen Grund für den Widerruf

der etatmäßigen Anſtellung oder der Verwendung in nichtetat⸗

mäßiger Stellung bilden ; andererſeits ſoll die Verheiratung aber

auch keinen Anſpruch auf beſondere Vergünſtigungen begründen .
Es muß deshalb auch von der verheirateten Frau die Erfüllung
ihrer dienſtlichen Verpflichtungen in vollem Umfang verlangt

werden und andererſeits muß die Verwaltung über die verhei⸗

rateten Beamten in gleicher Weiſe wie über männliche Beamte

verfügen können . Wenn nach der einen oder anderen Richtung
der Durchführung dieſer Forderungen aus der Verehelichung

Schwierigkeiten entſtehen , kann die etatmäßige Anſtellung oder

die nichtetatmäßige Verwendung einer Frau widerrufen werden .

Die Beſtimmungen der Gehaltsordnung und des Schul⸗

geſetzes über die Regelung der Bezüge der Frauen ſtehen mit der

Vorſchrift in § 11 der Verfaſſung inſofern nicht in Widerſpruch ,

als dabei die Gründung einer Familie durch den verheirateten

Mann als Regel unterſtellt iſt .
Beide Fragen werden übrigens bei der Reviſion der Gehalts⸗

ordnung und des Schulgeſetzes einer eingehenden Prüfung unter⸗

zogen werden .

Die inzwiſchen erſchienene Beſoldungsordnung ſtellt die weiblichen
Beamten den männlichen gleich . Vergl . auch Bmkg . zu 8 113

Zu § 19 der Verfaſſung .

Zu Abſatz 8.

1. Die Erklärung eines Lehrers , daß die Erteilung

des Religionsunterrichts [ ſeiner religiöſen überzeugung wider⸗
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ſpreche ! muß beim Kreisſchulamt , an Volksſchulen der Städteord⸗
nung beim Volksſchulrektorat , an Höheren Lehranſtalten bei der

Direktion ſchriftlich eingereicht oder mündlich zu Protokoll ab⸗

gegeben werden . [ Die Erklärung muß in ihrem Wortlaut dem

§ 19 Abſatz 3 der Verfaſſung entſprechen und demnach die aus⸗

drückliche Bekundung enthalten , daß die Erteilung des von dem

Lehrer bisher gegebenen Religionsunterrichts des namentlich

anzuführenden Bekenntniſſes ſeiner religiöſen üÜberzeugung
widerſpreche . ] Die Bereitſtellung von Vordrucken zur Abgabe der

Erklärung hat zu unterbleiben . Die Erklärung iſt in Urſchrift ,
von den Volksſchulrektoraten in den Städten [ der Städteordnung ] l

durch Vermittlung des Kreisſchulamts , hierher vorzulegen . Ab⸗

ſchrift iſt zu den Akten des Kreisſchulamts , des Volksſchulrekto⸗

rats oder der Direktion zu nehmen .

Nach Art . 149 Abſ . 2 Werf . genügt die Erklärung des Lehrers , daß

er um Befreiung von Erteilung des Religionsunterrichts nachſuche . Die

Beifügung einer beſonderen Begründung iſt in ſein Ermeſſen geſtellt .

Hat er eine ſolche abgegeben , ſo iſt ſie der Erklärung urkundlich beizu⸗

fügen .
Die Erklärung iſt beim Kreisſchulamt und an den Volksſchulen der

Städte Mannheim , Karlsruhe , Freiburg , Heidelberg und Pforzheim beim

Stadtſchulamt abzugeben . Die Vorlage der Stadtſchulämter erfolgt un⸗

mittelbar an das UM. In den übrigen „ Städten “ iſt ſie entſprechend der

aufgrund des Art . II PAVoO . durch § 46aff der SchBO . neu geregelten

Zuſtändigkeit bei den Volksſchulrektoraten abzugeben .

Gleichzeitig iſt der zuſtändigen örtlichen Kirchenbehörde
( Pfarramt , Stadtdekanat , Stadtpfarramt ) Abſchrift der Erklä⸗
rung zu überſenden .

Das Kreisſchulamt verſtändigt die örtliche Schulaufſichts⸗
behörde , ordnet die Einſtellung des Religionsunterrichts durch

den Lehrer an und trifft gleichzeitig die zur anderweiten Ver⸗

ſehung des Unterrichts erforderlichen Anordnungen . In den

Städten [ der Städteordnung ! werden dieſe Verfügungen durch

das Volksſchulrektorat erlaſſen .

Von einer Beſtimmung , daß der Lehrer den Religionsunterricht

einſtweilen , bis für anderweite Erteilung Vorſorge getroffen ſei , weiter

zu verſehen habe oder daß die Niederlegung des Unterrichts nur auf be⸗

ſtimmte Schuljahrsabſchnitte , wie in einzelnen Lärddern vorgeſchrieben ,

erfolgen dürfe , wurde ſchon deshalb abgeſehen , weil ein ſolcher Zwang
weder vom Standpunkt des Lehrers aus zu rechtfertigen , noch auch im

Intereſſe der Sache gelegen wäre .

Sind an der Schule noch mehr Lehrer des betreffenden
Bekenntniſſes , die zur Erteilung des Religionsunterrichts für

befähigt erklärt ſind , angeſtellt , ſo ſind dieſe bis zu der in 8 40

Abſatz 1 des Schulgeſetzes bezeichneten Grenze von 6 Wochenſtun⸗
den heranzuziehen . Findet ſich ein Lehrer freiwillig zur Über⸗
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nahme einer größeren Zahl von Religionsſtunden bereit , ſo iſt

von einem ſolchen Anerbieten , ſofern die Obſorge für die Ertei⸗

lung des Unterrichts es geboten erſcheinen läßt , Gebrauch zu

machen . Dem von der Erteilung des Religionsunterrichts be⸗

freiten Lehrer ſind Unterrichtsſtunden aus dem Lehrauftrag des

hilfsweiſe zugezogenen Lehrers zuzuweiſen . Iſt der Lehrer der

einzige Vertreter ſeines Bekenntniſſes an der betreffenden Schule ,

ſo iſt vor der Erlaſſung der Anordnungen wegen anderweiter

Verſehung des Unterrichts an das Miniſterium zu berichten .

Vergl . Bmkg . zu Abſ . 3, 2b .

2. Die Befreiung von Schülern von der Teilnahme am

Religionsunterricht darf nur erfolgen , wenn der Erziehungs⸗

berechtigte [ Vater des Schülers ] die Erklärung abgibt , [ daß die

Teilnahme an dieſem Unterricht ſeiner religiöſen Überzeugung

widerſpricht . Iſt die Erziehungsgewalt auf die Mutter über⸗
gegangen , ſo hat dieſe ihrer Erklärung eine Beſcheinigung der

Vormundſchaftsbehörde darüber , daß die Genehmigung zur Ab⸗

gabe der Erklärung erteilt wurde , beizulegen . ]
Wegen der Zuſtändigkeit zur Erlaſſung der erforderlichen Anord⸗

nungen gilt das zu Ziffer 1 Geſagte .

Wegen des zur Abgabe der Erklärung Berechtigten vergleiche die

Bmkg . zu § 19 Abſ . 3 der Verf .

Die Erklärung muß ſchriftlich oder mündlich zu Proto⸗

koll , an Höheren Anſtalten bei der Anſtaltsdirektion , an Volks⸗

ſchulen bei dem Volksſchulrektorat , dem nach § 30 ſoder § 31 ] des

Schulgeſetzes beſtellten Rektor oder bei der Ortsſchulbehörde ab⸗

gegeben werden . Die Behörde , bei der die Erklärung ſchriftlich

eingereicht oder mündlich abgegeben wird , hat zu prüfen , ob die

Erklärung von dem dazu Berechtigten ausgeht . Ergibt ſich in

dieſer Beziehung kein Anlaß zur Beanſtandung , ſo iſt die Be⸗

freiung des Schülers vom Religionsunterricht unter ſchriftlicher

Verſtändigung des Religionslehrers und unter gleichzeitiger

berſendung einer Abſchrift der Erklärung des Erziehungsberech⸗

tigten an die zuſtändige örtliche Kirchenbehörde anzuordnen .

Die Anzeige ſelbſt iſt unter Beachtung der Vorſchriften

unter Ziffer 1 an das Miniſterium vorzulegen .

3 . Die Vorſchriften unter Ziffer 2 ſind auch auf die Abgabe

der Erklärung eines religionsmündigen — [ d. i. 16 Jahre alten ]

— Schülers , [ daß die fernere Teilnahme am Religionsunterricht
ſeiner religiöſen überzeugung widerſpreche , anzuwenden . Von

der Erklärung iſt in dieſem Fall überdies dem Erziehungsberech⸗
tigten Abſchrift zu überſenden .

Die Religionsmündigkeit iſt durch das RG . v. 15 Juli 1921

vergl . B 3 dieſes Abſchnitts — auf das vollendete 14. Lebensjahr feſtgeſetzt .
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4. Durch die vorſtehenden Anordnungen erleiden die Vor⸗

ſchriften des Artikels 19 des Ortskirchenſteuergeſetzes vom 20 . No⸗

vember 1906 und der § 8 6 und 7 der Vollzugsverordnung zum

Schulgeſetz vom 8. Auguſt 1910 hinſichtlich der Abgabe der Er⸗

klärung über den Austritt aus der Kirche keine Anderung .

Anſtelle des Geſetzes vom 8. Auguſt 1920 iſt das OKStG . vom

30. Juni 1922 getreten .

Vergl . Bmkg . zu Abſ . 2 Verf .

Zu Abſatz 4.

Durch die hier vorgeſehene Beſtimmung iſt die Vorſchrift in
§ 137 Abſatz 2 des Schulgeſetzes mit dem Tag des Inkrafttretens
der Verfaſſung , d. i. mit dem 9. Mai lf . J . , außer Wirkſamkeit

getreten .

Zu Abſatz 5.

1. Die nähere Feſtſetzung darüber , auf welche Zeit der Beſuch

der öffentlichen Volksſchule ſich zu erſtrecken hat , iſt der ſpäteren

Regelung durch das Schulgeſetz vorbehalten .

Einſtweilen erſtreckt ſich die Vorſchrift auf den in § 13 der
landesherrlichen Verordnung vom 18 . September 1909 , betref⸗
fend die Einrichtung der SHöheren Lehranſtalten , als Vorberei⸗

tungszeit zum Eintritt in eine Höhere Lehranſtalt vorgeſehenen

Zeitraum von 3½ Jahren .

Infolge hiervon ſind alle ſtaatlichen Schuleinrichtungen , die

lehrplanmäßig als Erſatz für den Beſuch der unteren vier Jahr⸗

gänge der Volksſchule gelten , weil mit den Beſtimmungen der

Verfaſſung in Widerſpruch ſtehend , mit deren Inkrafttreten auf⸗

gehoben . Die Vorſchulen der Höheren Mädchenſchulen und die

Seminarübungsſchulen können daher weiterhin nur als Abtei⸗

lungen der Volksſchule aufrecht erhalten bleiben und es müſſen

dieſe beſonderen Schuleinrichtungen in gleicher Weiſe wie die

Volksſchulen allen Schülern zugänglich ſein . In die Vorſchulen
der Höheren Mädchenſchulen insbeſondere müſſen deshalb , inſo⸗

lange ſie als örtlich getrennte Abteilungen der Volksſchule über⸗

haupt noch fortbeſtehen , auch ſolche Mädchen zugelaſſen werden ,

die nicht in die Höhere Mädchenſchule übertreten wollen ; auch

ſind die Vorſchulen der Aufſicht und Leitung der Volksſchul⸗
rektorate zu unterſtellen . Für die Seminarübungsſchulen wird im
Wege der Verhandlung mit den betreffenden Gemeinden eine

Angliederung an die Volksſchule herbeigeführt werden .

2. Den Schülern , die „ wegen geiſtiger oder körperlicher Leiden

oder wegen ſittlicher Verfehlungen vom Schulbeſuch auszu⸗
ſchließen ſind “ , ſtehen diejenigen gleich , die wegen körperlicher
oder geiſtiger Gebrechen am Unterricht der Volksſchule nicht teil⸗
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nehmen können und deshalb zu deren Beſuch nicht anzuhalten

ſind . Die Vorſchrift bezieht ſich ſonach auf den ganzen Umfang

des § 3 des Schulgeſetzes . Es bleibt ſomit auch die in Abſatz 3

dieſes Paragraphen feſtgeſetzte Verpflichtung zum Beſuch von

Privatunterricht beſtehen .

Desgleichen iſt die private Unterweiſung von ſchulpflichtigen

Kindern dann geſtattet , wenn ſie nach bezirksärztlichem Zeugnis

die Schule nicht beſuchen können .

1. Vergl . GSch &. § 1 und bezüglich der Seminarübungsſchulen
Art . 147 WVerf . Bmkg . 2 letzter Abſ .

Die Beſtimmungen des Abſ . 2 ſind alsbald in Vollzug geſetzt worden .

2. Vergl . SchG . §S 1. Bmkg . 2, GSchG . 8 4.

Zu Abſatz 6.

Durch die getroffene Beſtimmung iſt die Vorſchrift in

§ 137 Abſatz 1 des Schulgeſetzes mit dem Tag des Inkrafttretens

der Verfaſſung außer Wirkſamkeit getreten .

Das Verfahren über die Einreichung von Geſuchen um Ge⸗

nehmigung von nicht⸗ſtaatlichen Lehranſtalten wird durch be —

ſondere Verordnung geregelt .

Vergl . §S 133 SchG .

Zu Abſatz 7.

Durch die hier vorgeſehene Beſtimmung ſind die Vorſchriften

der § s 88 und 89 des Schulgeſetzes mit Wirkung vom 9. Mai

lf. Is . an außer Kraft getreten . Eine Erhebung von Schulgeld
findet daher von dem genannten Zeitpunkt ab an allen Volks⸗

ſchulen wie an den noch beſtehenden Vorſchulen nicht mehr ſtatt .

( Die Vorſchrift in §S 72 1 des Schulgeſetzes erleidet dadurch keine

Anderung . ]

Die Beſtimmung über die Unentgeltlichkeit bezieht ſich auch

auf die ſonſtigen unterrichtlichen Veranſtaltungen der Volksſchule ,
für die ſeither ein höheres , als das geſetzlich feſtgeſetzte Schulgeld

erhoben werden konnte . Eine Ausnahme hiervon bilden nur die
aufgrund des § 38 des Schulgeſetzes mit dem Lehrplan Höherer
Lehranſtalten ( einer Realſchule oder einer Höheren Mädchen⸗

ſchule) errichteten Bürgerſchulen für Knaben und Mädchen , die

im Sinne der Verfaſſung als Höhere Lehranſtalten zu gelten

haben . An dieſen Anſtalten iſt daher die Forterhebung von

Schulgeld ſtatthaft , aber nur ſoweit es ſich um den Beſuch von

Klaſſen handelt , die nach dem Lehrplan einer Höheren Lehranſtalt

eingerichtet ſind . Umfaßt eine ſolche Bürgerſchule — wie dies

bei Höheren Töchterſchulen vorkommt — auch Klaſſen nach dem
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Lehrplan der Volksſchule , ſo findet für dieſe Klaſſen die Er⸗

hebung von Schulgeld nicht ſtatt .

Wegen Befreiung tüchtiger und bedürftiger Schüler der

Höheren Lehranſtalten und der nach dem Lehrplan ſolcher An⸗

ſtalten eingerichteten Bürgerſchulen werden beſondere Beſtim⸗

mungen ergehen .

B. Die Reichsverfaſſung .

1. Verfaſſung des Deutſchen Reichs

vom 11. Auguſt 1919 .

Zweiter Hauptteil :

Grundrechte und Grundpflichten der Deutſchen .

1. Vierter Abſchnitt :

Bildung und Schule .

Nach Art . 10 Ziff . 2 Werf . kann das Reich im Wege der Geſetz⸗

gebung Grundſätze aufſtellen „für das Schulw eſen ausſchließ⸗

lich des Hochſchulweſens “ . Der Feſtlegung ſolcher Grundſätze hat die

Nationalverſammlung ſo große Bedeutung beigelegt , daß ſie die grund⸗

legenden Rechtsſätze über „ Bildung und Schule “ im vierten Ab⸗

ſchnitt der „ Grundrechte und Grundpflichten der Deutſchen “ in der Ver⸗
faſſung ſelbſt verankert hat . Darunter finden ſich einzelne Beſtimmungen ,
welche der Landesgeſetzgebung jede weitere Ausgeſtaltung entziehen und

ſo als unmittelbar geltendes Recht anzuſprechen ſind , ſo

Art . 145 Satz 1, Art . 149 Satz 1, Art . 149 Abſ . 2.

über die Bedeutung und Tragweite der Grundſatzgeſetz⸗

gebung ſpricht ſich ein im Anſchluß an die Perſonalabbauverordnung
von dem Herrn Reichsminiſter der Finanzen im Benehmen mit den

Herrn Reichsminiſtern des Innern und der Juſtiz unterm 31. Mai 1924

an die einzelnen Landesregierungen ergangenes Schreiben wie folgt aus :

„ Unter Grundſätzen ſind allgemeine , leitende Rechtsſätze , Richt⸗

linien zu verſtehen , die der näheren Ausführung und Ausgeſtaltung im

einzelnen , beſonders unter dem Geſichtspunkt ihrer Anpaſſung an die Ver⸗

hältniſſe der einzelnen Länder , ebenſo fähig als bedürftig ſind . Welche

Wirkung die Ausübung der Grundſatzgeſetzgebung hat , iſt aus den Ver⸗

handlungen des Verfaſſungsausſchuſſes der Nationalverſammlung und

der Nationalverſammlung ſelbſt mit Sicherheit nicht zu entnehmen . Im

Schrifttum iſt aber überwiegend die Anſicht vertreten , daß Sinn und

Zweck der Grundſatzgeſetzgebung des Reichs lediglich der iſt , daß das

Reich eine Angelegenheit nicht reſtlos geſetzgeberiſch regeln darf , ſon⸗

dern bei Aufſtellung der Grundſätze der Landesgeſetzgebung einen ange⸗

meſſenen Spielraum zur Berückſichitgung der beſonderen Verhältniſſe und
Bedürfniſfe der Länder offen laſſen muß . Es iſt daher nicht unzuläſſig ,

daß ein Grundſatzgeſetz auch einzelne bereits unmittelbar bindende Rechts⸗

ſätze aufſtellt , deren Wiederholung durch die Landesgeſetzgebung es nicht
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